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VILLEROY & BOCH AKTIENGESELLSCHAFT 
METTLACH

ISIN: DE 00076 57207 // WKN: 765720  
ISIN: DE 00076 57231 // WKN: 765723  

Wir laden die Stamm- und Vorzugsaktionäre  
unserer Gesellschaft zu der

ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG 
am FREITAG, den 23. März 2018, um 15:00 Uhr

in die Stadthalle von 66663 Merzig / Saar, Zur Stadthalle 4, ein.

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das 
Grundkapital der Villeroy&Boch Aktiengesellschaft 71.909.376,00 €; 
es ist eingeteilt in 14.044.800 Stamm-Stückaktien und 14.044.800 
stimmrechtslose Vorzugs-Stückaktien. Die Gesamtzahl der Aktien 
beträgt damit 28.089.600 Stückaktien, stimmberechtigt sind  
14.044.800 Stamm-Stückaktien. Die Zahl der von der Gesellschaft 
selbst zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ge-
haltenen eigenen Vorzugs-Stückaktien beträgt 1.683.029 stimmrechts-
lose Vorzugs-Stückaktien.

TAGESORDNUNG

1.  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Villeroy&Boch 
Aktiengesellschaft und des gebilligten Konzernabschlusses  
zum 31. Dezember 2017, des Lageberichts des Vorstands für die 
Villeroy&Boch Aktiengesellschaft und den Konzern, des Berichts 
des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2017 sowie des nicht-
finanziellen Konzernberichts gemäß § 315b Abs. 3 HGB. Die zu 
Punkt 1 der Tagesordnung vorgelegten Unterlagen können von der 



Einberufung der Hauptversammlung an auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter http://www.villeroyboch-group.com/de/investor- 
relations/finanztermine/hauptversammlung.html eingesehen 
 werden. Die Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung 
am 23. März 2018 zugänglich sein und mündlich erläutert werden. 
Es ist keine Beschlussfassung der Hauptversammlung zu Punkt 1 
der Tagesordnung vorgesehen. Der Aufsichtsrat hat den vom Vor-
stand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss 
nach §§ 171, 172 AktG gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit nach 
§ 172 AktG festgestellt. Die Voraussetzungen, unter denen nach 
§ 173 Abs. 1 AktG die Hauptversammlung über die Feststellung 
des Jahresabschlusses und die Billigung des Konzernabschlusses 
zu beschließen hat, liegen nicht vor.

2.  Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanz gewinns der 
Villeroy&Boch Aktiengesellschaft. Aufsichtsrat und Vorstand 
schlagen vor, den im Jahresabschluss der Villeroy&Boch Aktien-
gesellschaft ausgewiesenen Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2017 
in Höhe von 26.423.189,18 € wie folgt zu verwenden:

Diese Beträge basieren auf der Annahme, dass alle Aktien der 
Gesellschaft dividendenberechtigt sind. Soweit Bilanzgewinn auf 
den Bestand eigener Vorzugs- oder Stamm-Stückaktien der Ge-
sellschaft zum Ausschüttungszeitpunkt entfällt, wird er nicht aus-
geschüttet,  sondern auf neue Rechnung vorgetragen. Die Zahl 
der von der Gesellschaft selbst zum Zeitpunkt der Einberufung 
der Haupt versammlung gehaltenen eigenen Vorzugs-Stückaktien 
beträgt 1.683.029 nennwertlose Vorzugs-Stückaktien; eigene Stamm- 
Stückaktien hält die Gesellschaft zum Zeitpunkt der Einberufung 
der Hauptversammlung nicht.

€

Ausschüttung einer Dividende in Höhe von  
0,57 € je Aktie auf die 14.044.800 stimmrechtslosen 
Vorzugs-Stückaktien, insgesamt 8.005.536,00

Ausschüttung einer Dividende in Höhe von  
0,52 € je Aktie auf die 14.044.800 Stamm-Stückaktien, 
insgesamt 7.303.296,00

Verteilung an die Aktionäre 15.308.832,00

Vortrag auf neue Rechnung 11.114.357,18

Bilanzgewinn 26.423.189,18
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Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG in der seit dem 1. Januar 2017 
geltenden Fassung ist der Anspruch auf die Dividende am dritten 
auf die Hauptversammlung folgenden Geschäftstag, d. h. am 
28. März 2018, fällig.

3.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands. 
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vor-
stands für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

4.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichts-
rats. Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des 
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

5.  Beschlussfassung über die Bestellung des  Abschlussprüfers und 
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018. Der Aufsichts-
rat schlägt, gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses, 
vor, die 

Ernst&Young GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
mit Sitz in Stuttgart

zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das 
Geschäftsjahr 2018 zu bestellen.

6.  Wahlen zum Aufsichtsrat. Die Amtszeit der Mitglieder des Auf-
sichtsrats Dr. Alexander von Boch-Galhau, Yves Elsen, Christina 
Rosenberg und Peter Prinz Wittgenstein endet mit Ablauf dieser 
Hauptversammlung. Es sind daher Neuwahlen erforderlich.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, 

1.  Herrn Dr. Alexander von Boch-Galhau, Unternehmensberater, 
wohnhaft in Kronberg,

2.  Herrn Yves Elsen, Managing Partner und CEO der HITEC 
Luxembourg S. A., Luxemburg, wohnhaft in Luxemburg,

3.  Frau Christina Rosenberg, Diplom-Kauffrau und Unternehmens-
beraterin, wohnhaft in München, und

4.  Louis de Schorlemer, Geschäftsführer CORPORATE DIPLOMAT 
in Brüssel, wohnhaft in Brüssel,
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jeweils für eine Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversamm-
lung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das am 31. De-
zember 2022 endende Geschäftsjahr beschließt, als Vertreter der 
Aktionäre in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen.

Frau Dr. Renate Neumann-Schäfer hat aus persönlichen Gründen 
ihr Amt mit Ablauf dieser Hauptversammlung niedergelegt. Der 
Aufsichtsrat schlägt deshalb vor,

5.  Frau Prof. Dr. Annette G. Köhler, Inhaberin des Lehrstuhls 
für Rechnungswesen, Wirtschaftsprüfung und Controlling der 
Universität Duisburg-Essen, wohnhaft in Düsseldorf,

für eine Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die 
über die Entlastung des Aufsichtsrats für das am 31. Dezember 
2021 endende Geschäftsjahr beschließt, als Vertreter der Aktionäre 
in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß §§ 96 Abs. 1 
und 101 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
MitbestG und § 7 Ziffer 1 der Satzung aus sechs von der Haupt-
versammlung und sechs von den Arbeitnehmern zu wählenden 
Mitgliedern zusammen. Gemäß § 96 Abs. 2 Satz 1 AktG muss sich 
der Aufsichtsrat zu mindestens 30 Prozent aus Frauen und zu 
mindestens 30 Prozent aus Männern zusammensetzen. Die An-
teilseignerseite des Aufsichtsrats hat mit Beschluss vom 5. Oktober 
2017 der Gesamterfüllung nach § 96 Abs. 2 Satz 3 AktG wider-
sprochen. Der Aufsichtsrat ist daher sowohl auf Seite der Anteils-
eigner als auch auf Seite der Arbeitnehmer jeweils mit mindestens 
zwei Frauen und mindestens zwei Männern zu besetzen, um das 
Mindestanteilsgebot nach § 96 Abs. 2 Satz 1 AktG zu erfüllen.

Der Anteilseignerseite des Aufsichtsrats gehören derzeit insgesamt 
zwei weibliche Mitglieder an, wobei die Amtszeiten von Frau 
Dr. Renate Neumann-Schäfer und Frau Christina Rosenberg mit 
Ablauf dieser Hauptversammlung enden. Um das Mindestanteils-
gebot für die Anteilseignerseite des Aufsichtsrats künftig zu er-
füllen, sind daher mindestens zwei Frauen als Vertreter der An-
teilseigner in den Aufsichtsrat zu wählen. Nach der Wahl der vom 
Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten würden der Anteils-
eignerseite des Aufsichtsrats insgesamt mindestens zwei Frauen 
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und mindestens zwei Männer angehören, sodass das Mindestan-
teilsgebot für die Anteilseignerseite des Aufsichtsrats erfüllt wäre.

Die vorgeschlagenen Kandidaten haben folgende Mandate in 
 anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten sowie in vergleich-
baren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschafts-
unternehmen:

1. Dr. Alexander von Boch-Galhau
 a.)  gesetzlich zu bildende Aufsichtsräte: 

keine
 b.)  vergleichbare in- und ausländische Kontrollgremien:  

Union Stiftung, Saarbrücken

2. Yves Elsen
 a.)  gesetzlich zu bildende Aufsichtsräte: 

keine
 b.)  vergleichbare in- und ausländische Kontrollgremien:  

Université du Luxembourg, Luxemburg, Vorsitzender 
Ascendos Rail Leasing S.à r.l., Luxemburg 
 Carrosserie Robert Comes & Compagnie S. A., 
Luxemburg

3. Christina Rosenberg
 a.)  gesetzlich zu bildende Aufsichtsräte: 

keine
 b.)  vergleichbare in- und ausländische Kontrollgremien:  

keine

4. Louis de Schorlemer
 a.)  gesetzlich zu bildende Aufsichtsräte: 

keine
 b.)  vergleichbare in- und ausländische Kontrollgremien:  

New Taste International S.A.S., Paris, Frankreich 
Gault Millau S. A., Courbevoie, Frankreich

5. Prof. Dr. Annette G. Köhler
 a.)  gesetzlich zu bildende Aufsichtsräte: 

 HVB UniCredit Bank AG, München 
DMG Mori AG, Bielefeld

 b.)  vergleichbare in- und ausländische Kontrollgremien:  
keine
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Weitere Informationen zu den vorgeschlagenen Kandidaten (Kurz-
lebenslauf) finden sich auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
http://www.villeroyboch-group.com/de/investor-relations/finanz-
termine/hauptversammlung.html.

Gemäß Ziffer 5.4.3 Satz 3 des Deutschen Corporate Governance 
Kodex wird darauf hingewiesen, dass Herr Yves Elsen für den 
Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen werden soll.

7.  Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur 
Verwendung eigener Aktien sowie zum Ausschluss des An-
dienungsrechts beim Erwerb und des Bezugsrechts bei der Ver-
äußerung. Die Hauptversammlung vom 22. März 2013 hat eine 
Ermächtigung zum Erwerb eigener Vorzugs- und Stamm-Stück-
aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG beschlossen, die bis zum 
21. März 2018 befristet ist. Um sicherzustellen, dass die Gesell-
schaft jederzeit in der Lage ist, ihre Eigenkapitalausstattung nach 
den sich ergebenden Erfordernissen und Möglichkeiten flexibel 
und nachhaltig anpassen zu können, wird vorgeschlagen, die be-
stehende Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener 
Aktien aufzuheben und durch eine neue Ermächtigung zum Er-
werb und zur Verwendung eigener Aktien, auch unter Ausschluss 
des Andienungs- und des Bezugsrechts der Aktionäre, zu ersetzen. 
Die neue Ermächtigung soll erneut auf fünf Jahre, d. h. bis zum 
22. März 2023, befristet werden.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen daher vor, zu beschließen:

a)  Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 22. März 2023 ein-
schließlich eigene Stamm-Stückaktien und / oder Vorzugs- 
Stückaktien der Gesellschaft bis zu 10 vom Hundert des zum 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens oder – falls dieser Wert gerin-
ger ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung 
bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft zu erwerben. Die 
von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 22. März 2013 
erteilte Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien wird für 
die Zeit ab dem Wirksamwerden der neuen Ermächtigung 
aufgehoben, soweit sie noch nicht ausgenutzt worden ist. Auf 
die aufgrund dieser Ermächtigung zu erwerbenden Aktien 
dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien, die die Gesell-
schaft bereits erworben hat und noch besitzt oder die ihr nach 
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den §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, nicht mehr als 10 vom 
Hundert des Grundkapitals entfallen. Der Erwerb kann sich 
auf die Aktien nur einer Gattung beschränken.

  Der Erwerb von Vorzugs-Stückaktien darf nach Wahl des Vor-
stands entweder über die Börse (dazu (1)) oder aufgrund eines 
an alle Vorzugsaktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots 
bzw. aufgrund einer an alle Vorzugsaktionäre gerichteten 
öffent lichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten 
(dazu (2)) unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes 
er folgen. Der Erwerb von Stamm-Stückaktien darf nach Wahl 
des  Vorstands entweder aufgrund eines an alle Stammakti-
onäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots bzw. aufgrund 
einer an alle Stammaktionäre gerichteten öffentlichen Auffor-
derung zur Abgabe von Verkaufsangeboten unter Wahrung 
des Gleich behandlungsgrundsatzes (dazu (2)) oder von einzel-
nen Stamm aktionären unter Ausschluss des Andienungsrechts 
der übrigen Stammaktionäre (dazu (3)) erfolgen.

(1)  Erfolgt der Erwerb von Vorzugs-Stückaktien über die Börse, 
darf der von der Gesellschaft geleistete Gegenwert je Aktie 
(ohne Erwerbsnebenkosten) den Durchschnitt der Schlusskurse 
der Aktien der Gesellschaft im Xetra-Handelssystem (oder 
einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter 
Wert papierbörse während der letzten fünf Börsenhandelstage 
vor dem Erwerbstag um nicht mehr als 10 vom Hundert über- 
oder unterschreiten.

(2)  Erfolgt der Erwerb von Vorzugs- und / oder Stamm-Stückaktien 
aufgrund eines jeweils an alle Aktionäre einer Gattung gerich-
teten öffentlichen Kaufangebots oder einer öffentlichen Auf-
forderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten, dürfen

 ❙  im Falle eines an alle Vorzugs- und / oder Stammaktionäre 
gerichteten öffentlichen Kaufangebots der gebotene Kaufpreis 
je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) bzw.

 ❙  im Falle einer an alle Vorzugs- und / oder Stammaktionäre 
gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Ver-
kaufsangeboten die Grenzwerte der von der Gesellschaft 
festgelegten Kaufpreisspanne (ohne Erwerbsnebenkosten)
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  den Durchschnitt der Schlusskurse der Vorzugs-Stückaktien 
der Gesellschaft im Xetra-Handelssystem (oder einem ver-
gleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapier-
börse während der letzten fünf Börsenhandelstage vor dem 
Tag der öffentlichen Ankündigung des öffentlichen Kauf-
angebots bzw. der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von 
Verkaufs angeboten um nicht mehr als 20 vom Hundert über- 
oder unterschreiten.

  Ergeben sich nach der Veröffentlichung eines an alle Vor zugs- 
und / oder Stammaktionäre gerichteten öffentlichen Kauf-
angebots bzw. einer an alle Vorzugs- und / oder Stammaktionäre 
gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Ver-
kaufsangeboten erhebliche Abweichungen des maßgeb lichen 
Kurses, so kann das Kaufangebot bzw. die Aufforderung zur 
Abgabe von Verkaufsangeboten angepasst werden. In diesem 
Fall wird auf den Durchschnitt der Schlusskurse der Aktien 
der Gesellschaft im Xetra-Handelssystem (oder einem vergleich-
baren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse 
am dritten, vierten und fünften Börsenhandelstag vor dem Tag 
der öffentlichen Ankündigung der Anpassung abgestellt.

  Das Volumen des Angebots bzw. der Aufforderung zur Abgabe 
von Verkaufsangeboten kann begrenzt werden. Sofern bei ei-
nem öffentlichen Kaufangebot oder einer öffentlichen Auffor-
derung zur Abgabe von Verkaufsangeboten das Volumen der 
angedienten Vorzugs- und / oder Stamm-Stückaktien das vor-
gesehene Rückkaufvolumen überschreitet, kann der Erwerb 
im Verhältnis der jeweils gezeichneten bzw. angebotenen 
 Vorzugs- und / oder Stamm-Stückaktien erfolgen; das Recht 
der Vorzugs- und / oder Stammaktionäre, ihre Vorzugs- und /  
oder Stamm-Stückaktien im Verhältnis ihrer Beteiligungs-
quoten anzudienen, ist insoweit ausgeschlossen.

  Eine bevorrechtigte Behandlung geringer Stückzahlen bis zu 
100 Stück angedienter Vorzugs- und / oder Stamm-Stückaktien 
je Vorzugs- und / oder Stammaktionär sowie eine kaufmän-
nische Rundung zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile von 
Aktien können vorgesehen werden. Ein etwaiges weitergehen-
des  Andienungsrecht der Vorzugs- und / oder Stammaktionäre 
ist insoweit ausgeschlossen.

10

Villeroy&Boch AG

ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG



  Das an alle Vorzugs- und / oder Stammaktionäre gerichtete 
öffentliche Kaufangebot bzw. die an alle Vorzugs- und / oder 
Stammaktionäre gerichtete öffentliche Aufforderung zur Abgabe 
von Verkaufsangeboten kann weitere Bedingungen vorsehen.

(3)  Erfolgt der Erwerb von Stamm-Stückaktien von einzelnen Akti-
o nären unter Ausschluss des Andienungsrechts der übrigen 
Stamm aktionäre, darf der Kaufpreis den Schlusskurs der Vor-
zugs-Stückaktien der Gesellschaft im Xetra-Handelssystem 
(oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frank-
furter Wert papierbörse am Vortag des Erwerbsangebots um 
nicht mehr als 5 vom Hundert überschreiten. Der Erwerb 
zu einem niedrigeren als dem danach maßgeblichen Preis 
ist möglich.

b)  Der Vorstand wird ermächtigt, die aufgrund der Ermächtigung 
gemäß vorstehend lit. a) oder einer oder mehrerer früher er-
teilten Ermächtigungen erworbenen eigenen Aktien zu allen 
gesetzlich zugelassenen Zwecken zu verwenden. Die eigenen 
Aktien können über die Börse oder aufgrund eines an alle Ak-
tionäre gerichteten Angebots unter Wahrung des Gleichbehand-
lungsgrundsatzes veräußert und insbesondere auch zu den 
folgenden Zwecken verwendet werden:

(1)  Vorzugs-Stückaktien können in anderer Weise als über die 
Börse oder aufgrund eines Angebots an alle Aktionäre veräu-
ßert werden, wenn der bar zu zahlende Kaufpreis den Börsen-
preis der im Wesentlichen gleich ausgestatteten, bereits bör-
sennotierten Aktien nicht wesentlich unterschreitet. Nicht 
wesentlich ist eine Unterschreitung, wenn der Kaufpreis den 
Durchschnitt der Schlusskurse der Vorzugs-Stückaktien der 
Gesellschaft im Xetra- Handelssystem (oder einem vergleich-
baren Nachfolgesystem) an den letzten fünf Börsenhandelstagen 
vor der Veräußerung um nicht mehr als 5 vom Hundert unter-
schreitet. Die Anzahl der in dieser Weise veräußerten Vorzugs- 
Stückaktien darf zusammen mit der Anzahl anderer Aktien, 
die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Bezugs-
rechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert oder 
aus genehmigtem Kapital aus gegeben worden sind, und der 
Anzahl der Aktien, die durch Ausübung von Options- und / oder 
Wandlungsrechten oder Erfüllung von Wandlungspflichten aus 
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Options- und / oder Wandelschuldverschreibungen entstehen 
können, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter 
Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausge-
geben worden sind, 10 vom Hundert des Grundkapitals nicht 
überschreiten, und zwar  weder im Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung.

(2)  Die eigenen Vorzugs-Stückaktien und / oder Stamm-Stückaktien 
können gegen Sachleistung veräußert werden, insbesondere 
auch in Zusammenhang mit dem Erwerb von Unternehmen, 
Teilen von Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen 
sowie Zusammenschlüssen von Unternehmen und / oder zum 
Zwecke des Erwerbs von sonstigen Vermögensgegenständen 
einschließlich Rechten und Forderungen.

(3)  Die Vorzugs-Stückaktien oder Stamm-Stückaktien können 
eingezogen werden, ohne dass die Einziehung oder ihre Durch-
führung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses be-
darf. Sie können auch im vereinfachten Verfahren ohne Kapital-
herabsetzung durch Anpassung des anteiligen rechnerischen 
Betrags der übrigen Aktien am Grundkapital der Gesellschaft 
eingezogen werden. Erfolgt die Einziehung im vereinfachten 
Verfahren, ist der Vorstand zur Anpassung der Zahl der Aktien 
in der Satzung ermächtigt. Eigene Stamm-Stückaktien dürfen 
ohne gleichzeitige Einziehung einer mindestens entsprechenden 
Anzahl eigener Vorzugs-Stückaktien nur eingezogen werden, 
sofern dadurch der anteilige Betrag am Grundkapital der ins-
gesamt ausgegebenen Vorzugs-Stückaktien die Hälfte des Grund -
kapitals nicht übersteigt.

(4)  Die Vorzugs-Stückaktien können neben oder anstelle einer 
Barausschüttung als Sachausschüttung an die Aktionäre aus-
geschüttet werden.

c)  Sämtliche vorstehenden Ermächtigungen können einzeln oder 
gemeinsam, einmal oder mehrmals, ganz oder teilweise, in 
Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke ausgenutzt werden. 
Die Ermächtigungen unter lit. a) und lit. b) Ziffern (1) und (2) 
können auch durch abhängige oder in Mehrheitsbesitz der 
 Gesellschaft stehende Unternehmen oder durch auf deren 
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Rechnung oder auf Rechnung der Gesellschaft handelnde Dritte 
ausgenutzt werden. Die vorstehenden Ermächtigungen dürfen 
nicht zum Zwecke des Handels in eigenen Aktien ausgenutzt 
werden (§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 2 AktG).

d)  Der Vorstand darf von den vorstehenden Ermächtigungen zu 
lit. a) bis c) nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats Gebrauch 
machen.

e)  Das Bezugsrecht der Aktionäre auf die aufgrund der Er-
mächtigung gemäß vorstehend lit. a) oder einer oder mehrerer 
früher erteilten Ermächtigungen erworbenen eigenen Aktien 
wird ausgeschlossen, soweit sie gemäß den vorstehenden Er-
mächtigungen zu lit. b) Ziffern (1) und / oder (2) verwendet 
werden. Bei Veräußerung der erworbenen eigenen Aktien über 
die Börse gemäß lit. b) besteht ebenfalls kein Bezugsrecht der 
Aktionäre. Bei einer Veräußerung der erworbenen eigenen 
 Aktien durch ein an alle Aktionäre gerichtetes Angebot gemäß 
lit. b) ist der Vorstand ermächtigt, das Bezugsrecht der Inhaber 
von Aktien einer Gattung auf Aktien der jeweils anderen Gat-
tung auszuschließen, sofern der jeweilige Angebotspreis den 
Durchschnitt der Schlusskurse der Vorzugs-Stückaktien der 
Gesellschaft im Xetra-Handelssystem (oder einem vergleich-
baren Nachfolgesystem) an den letzten fünf Börsenhandelstagen 
vor der Ankündigung des Angebots um nicht mehr als 5 vom 
Hundert unterschreitet. Bei einer Veräußerung der erworbenen 
eigenen Aktien durch ein an alle Aktionäre gerichtetes Angebot 
und bei einer Sachausschüttung gemäß lit. b) Ziffer (4) wird 
der Vorstand außerdem ermächtigt, das Bezugsrecht der Akti-
onäre für Spitzenbeträge auszuschließen.

Der Bericht des Vorstands über die Gründe für den Ausschluss 
des Andienungsrechts bei dem Erwerb und des Bezugsrechts 
bei der Veräußerung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 
AktG i. V. m. § 186 Abs. 4 AktG kann von der Einberufung der 
Hauptversammlung an unter http://www.villeroyboch-group.
com/de/investor-relations/finanztermine/hauptversammlung.
html eingesehen werden. Der Bericht wird auch in der Haupt-
versammlung am 23. März 2018 zugänglich sein. Er ist außer-
dem nachfolgend abgedruckt.

Tagesordnung 13



BERICHT DES VORSTANDS ZU PUNKT 7 DER TAGES
ORDNUNG ÜBER DIE GRÜNDE FÜR DIE ERMÄCH
TIGUNG DES VORSTANDS, DAS ANDIENUNGSRECHT 
DER AKTIONÄRE BEI DEM ERWERB UND DAS BEZUGS 
RECHT DER AKTIONÄRE BEI DER VERÄUSSERUNG 
EIGENER AKTIEN AUSZUSCHLIESSEN

§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ermöglicht es Aktiengesellschaften, aufgrund 
einer höchstens fünf Jahre geltenden Ermächtigung durch die Haupt-
versammlung eigene Aktien zu erwerben. Die Hauptversammlung 
vom 22. März 2013 hat eine Ermächtigung zum Erwerb eigener Vorzugs- 
und / oder Stamm-Stückaktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG beschlos-
sen, die bis zum 21. März 2018 befristet ist. Von dieser Ermächtigung 
hat die Gesellschaft bis zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der 
diesjährigen Hauptversammlungseinladung im Bundesanzeiger keinen 
Gebrauch gemacht. Durch den Beschlussvorschlag zu Punkt 7 der 
Tagesordnung soll eine neue Ermächtigung zum Erwerb und zur Ver-
wendung eigener Vorzugs- und / oder Stamm-Stückaktien für fünf 
Jahre geschaffen werden. Die bestehende Ermächtigung soll ab dem 
Wirksamwerden der neuen Ermächtigung aufgehoben werden, soweit 
sie noch nicht ausgenutzt worden ist.

Die neue Ermächtigung sieht vor, dass der Vorstand eigene Vorzugs- 
und / oder Stamm-Stückaktien der Gesellschaft bis zu 10 vom Hundert 
des zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens oder – falls dieser Wert ge-
ringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung 
bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft erwerben und zu allen 
gesetzlich zugelassenen Zwecken verwenden darf. Die Ermächtigung 
zum Erwerb kann bis zum 22. März 2023 einschließlich ausgeübt wer-
den, darf jedoch nicht zum Zwecke des Handels mit eigenen Aktien 
ausgenutzt werden. Auf die aufgrund der Ermächtigung zu erwerben-
den Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien, die die 
Gesellschaft bereits erworben hat und noch besitzt oder die ihr nach 
den §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 
10 vom Hundert des Grundkapitals entfallen. Der Erwerb eigener 
Aktien kann sich auf die Aktien nur einer Gattung, d.h. auf Vorzugs- 
oder Stamm-Stückaktien, beschränken.

Der Erwerb von Vorzugs-Stückaktien kann nach Wahl des Vorstands 
über die Börse, aufgrund eines an alle Vorzugsaktionäre gerichteten 
öffentlichen Kaufangebots oder aufgrund einer an alle Vorzugs-
aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von 
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Verkaufs an geboten erfolgen. Der Gleichbehandlungsgrundsatz (§ 53a 
AktG) ist jeweils zu beachten. Bei der an alle Vorzugsaktionäre gerich-
teten öffent lichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten 
können die Adressaten dieser Aufforderung entscheiden, wie viele 
Aktien sie der Gesellschaft zu welchem Preis (bei Festlegung einer 
Preisspanne) anbieten möchten.

Bei den Stamm-Stückaktien ist der Erwerb über die Börse derzeit nicht 
möglich, da diese Aktien nicht an der Börse gehandelt werden. Die Er-
mächtigung sieht daher vor, dass der Erwerb von Stamm-Stückaktien 
nach Wahl des Vorstands aufgrund eines an alle Stammaktionäre 
 gerichteten öffentlichen Kaufangebots bzw. aufgrund einer an alle 
Stamm aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe 
von Verkaufsangeboten unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrund-
satzes (§ 53 a AktG) oder von einzelnen Stammaktionären unter Aus-
schluss des Andienungsrechts der übrigen Stammaktionäre erfolgen 
darf (freihändiger Erwerb). Ein solcher freihändiger Erwerb von 
Stamm-Stückaktien soll dann erfolgen können, wenn der Erwerb über 
eine andere Möglichkeit zu aufwändig oder ungeeignet wäre, die mit 
dem Erwerb verfolgten Ziele zu erreichen. Durch die in diesem Fall 
geltende Preisobergrenze wird eine Bevorzugung abgabewilliger 
Stamm aktionäre vermieden.

Erfolgt der Erwerb mittels eines an alle Vorzugs- und / oder Stamm-
aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots bzw. mittels einer an 
alle Vorzugs- und / oder Stammaktionäre gerichteten Aufforderung zur 
Abgabe von Verkaufsangeboten, kann das Volumen des Angebots 
bzw. der Aufforderung von Verkaufsangeboten begrenzt werden. Dabei 
kann es dazu kommen, dass die von den Aktionären angebotene Menge 
an Vorzugs- und / oder Stamm-Stückaktien der Gesellschaft die von 
der Gesellschaft nachgefragte Menge an Vorzugs- und / oder Stamm- 
Stückaktien übersteigt. In diesem Fall muss eine Zuteilung nach 
 Quoten erfolgen. Hierbei soll es möglich sein, eine Repartierung nach 
dem Verhältnis der jeweils gezeichneten bzw. angebotenen Aktien 
(Andienungs quoten) statt nach Beteiligungsquoten vorzunehmen, 
weil sich das Erwerbsverfahren so in einem wirtschaftlich vernünf-
tigen Rahmen technisch besser abwickeln lässt. Das Recht der Vor-
zugs- und / oder Stammaktionäre, ihre Vorzugs- und / oder Stamm- 
Stückaktien im Verhältnis ihrer Beteiligungsquoten anzudienen, ist 
insoweit ausgeschlossen. Außerdem soll es möglich sein, eine bevor-
rechtigte Annahme geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück angedienter 
Vor zugs- und / oder Stamm-Stückaktien je Aktionär vorzusehen. 
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Diese Möglich keit dient dazu, gebrochene Beträge bei der Festlegung 
der zu erwerbenden Quoten und kleine Restbestände zu vermeiden und 
damit die technische Abwicklung des Aktienrückkaufs zu erleichtern. 
Auch eine faktische Beeinträchtigung von Kleinaktionären kann so ver-
mieden werden. Schließlich soll eine Rundung nach kaufmännischen 
Grund sätzen zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile von Aktien 
vorge sehen werden können. Insoweit können die Erwerbsquote und 
die Anzahl der von einzelnen andienenden Vorzugs- und / oder Stamm-
aktionären zu erwerbenden Vorzugs- und / oder Stamm-Stückaktien so 
gerundet werden, wie es erforderlich ist, um den Erwerb ganzer Aktien 
abwicklungstechnisch darzustellen. Vorstand und Aufsichtsrat halten 
den hierin liegenden Ausschluss eines etwaigen weitergehenden An-
dienungsrechts der Vorzugs- und / oder Stammaktionäre für sachlich 
gerechtfertigt.

Der jeweils gebotene Preis bzw. die Grenzwerte der von der Gesellschaft 
festgelegten Kaufpreisspanne je Aktie (ohne Erwerbsneben kosten) 
dürfen den Durchschnitt der Schlusskurse der Vorzugs- Stückaktien der 
Gesellschaft im Xetra-Handelssystem (oder einem vergleichbaren Nach-
folgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten fünf 
Börsenhandelstagen vor dem Tag der öffentlichen Ankündigung des 
öffentlichen Angebots bzw. der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe 
von Verkaufsangeboten um nicht mehr als 20 vom Hundert über- oder 
unterschreiten. Ergeben sich nach der Veröffentlichung eines an alle 
Vorzugs- und / oder Stammaktionäre gerichteten öffentlichen Angebots 
bzw. einer an alle Vorzugs- und / oder Stammaktionäre gerichteten öf-
fentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten erhebliche 
Abweichungen des maßgeblichen Kurses, so kann das Kauf angebot 
bzw. die Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten angepasst 
werden. In diesem Fall wird auf den Durchschnittskurs der Schluss-
kurse der Aktien der Gesellschaft im Xetra-Handelssystem (oder einem 
vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse 
am dritten, vierten und fünften Börsenhandelstag vor dem Tag der 
öffentlichen Ankündigung der Anpassung abgestellt. Das an alle Vor-
zugs- und / oder Stammaktionäre gerichtete Kaufan gebot bzw. die an 
alle Vorzugs- und / oder Stammaktionäre gerichtete Aufforderung zur 
Abgabe von Verkaufsangeboten kann weitere Be dingungen vorsehen.

Erfolgt der Erwerb von Stamm-Stückaktien von einzelnen Aktionären 
unter Ausschluss des Andienungsrechts der übrigen Stammaktionäre, 
darf der Kaufpreis den Schlusskurs der Vorzugs-Stückaktien der 
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 Gesellschaft im Xetra-Handelssystem (oder einem vergleichbaren 
Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse am Vortag des 
dem Erwerb zugrunde liegenden Angebots um nicht mehr als 5 vom 
Hundert übersteigen. Der Erwerb zu einem niedrigeren als dem da-
nach maßgeb lichem Preis ist möglich.

Der Vorstand soll weiter ermächtigt werden, die aufgrund der Er-
mächtigung gemäß Tagesordnungspunkt 7 lit. a) oder einer oder 
 mehrerer früher erteilten Ermächtigungen erworbenen eigenen Vor-
zugs- und / oder Stamm-Stückaktien zu allen gesetzlich zuge lassenen 
Zwecken zu verwenden.

Veräußert der Vorstand eigene Aktien über die Börse, besteht kein 
Bezugsrecht der Aktionäre. Nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 4 AktG genügt 
die Veräußerung eigener Aktien über die Börse dem Gleichbehand-
lungsgrundsatz (§ 53a AktG).

Bei Veräußerung der eigenen Aktien im Rahmen eines Angebots an 
alle Aktionäre soll der Vorstand berechtigt sein, das Bezugsrecht 
der Inhaber von Aktien einer Gattung auf Aktien der jeweils anderen 
Gattung auszuschließen, sofern der jeweilige Angebotspreis den 
Durchschnitt der Schlusskurse der Vorzugs-Stückaktien der Gesell-
schaft im Xetra-Handelssystem (oder einem vergleichbaren Nachfol-
gesystem) an den letzten fünf Börsenhandelstagen vor der Ankündi-
gung des Angebots um nicht mehr als 5 vom Hundert unterschreitet. 
Dies ermöglicht es der Gesellschaft, bei der auf diese Weise erfolgen-
den Wiederveräußerung eigener Stamm- oder Vorzugs-Stückaktien 
das Angebot nur an Aktionäre der jeweiligen Gattung zu richten. Eine 
Ungleichbehandlung der Aktionäre ist damit nicht verbunden, da das 
Verhältnis beider Gattungen untereinander nicht verändert wird. 
Durch die in diesem Fall geltende Preisuntergrenze ist auch eine wirt-
schaftliche Verwässerung der Aktionäre der jeweils anderen Gattung 
weitgehend ausgeschlossen. Außerdem soll der Vorstand in diesem 
Fall ermächtigt sein, das Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge 
auszuschließen. Dies ist erforderlich, um ein technisch durchführbares 
Bezugsverhältnis darstellen zu können. Die als freie Spitzen vom Be-
zugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen eigenen Aktien werden 
durch Verkauf an der Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für 
die Gesellschaft verwertet. Der mögliche Verwässerungseffekt ist wegen 
der Beschränkung auf Spitzenbeträge gering.
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Gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG kann die Hauptversammlung den 
Vorstand auch zu einer anderen Form der Veräußerung als über die 
Börse oder aufgrund eines Angebots an alle Vorzugs- und / oder 
Stamm aktionäre ermächtigen. Die in Tagesordnungspunkt 7 lit. b) 
aufgeführten Verwendungsmöglichkeiten dienen der vereinfachten 
Mittelbeschaffung.

Nach Tagesordnungspunkt 7 lit. b) Ziffer (1) können die eigenen Vor-
zugs-Stückaktien in anderer Weise als über die Börse oder über ein 
Angebot an alle Aktionäre gegen Barleistung veräußert werden. Vor-
aussetzung ist, dass die eigenen Vorzugs-Stückaktien entsprechend 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu einem Preis veräußert werden, der den 
Börsenkurs der im Wesentlichen gleich ausgestatteten, bereits börsen-
notierten Aktien der Gesellschaft im Zeitpunkt der Veräußerung nicht 
wesentlich unterschreitet. Nicht wesentlich ist eine Unterschreitung, 
wenn der Kaufpreis den Durchschnitt der Schlusskurse der Aktien 
der Gesellschaft im Xetra-Handelssystem (oder einem vergleichbaren 
Nachfolgesystem) an den letzten fünf Börsenhandelstagen vor der 
Veräußerung um nicht mehr als 5 vom Hundert unterschreitet. Von 
einem solchen gesetzlich möglichen und in der Praxis üblichen Be-
zugsrechtsausschluss wird hier Gebrauch gemacht. Die Möglichkeit 
der Veräußerung eigener Vorzugs-Stückaktien unter Bezugsrechtsaus-
schluss und in einer anderen Form als über die Börse oder durch ein 
Angebot an alle Aktionäre liegt angesichts des Wettbewerbs an den 
Kapitalmärkten im Interesse der Gesellschaft. Für die Gesellschaft 
eröffnet sich damit die Chance, nationalen und internationalen Inves-
toren eigene Vorzugs-Stückaktien schnell und flexibel anzubieten, den 
Aktionärskreis zu erweitern und den Wert der Aktie zu stabilisieren. 
Mit der Veräußerung zu einem den Börsenpreis nicht wesentlich unter-
schreitenden Kaufpreis sowie mit der Begrenzung des Anteils der unter 
Bezugsrechtsausschluss veräußerbaren eigenen Vorzugs-Stückaktien 
auf insgesamt maximal 10 vom Hundert des Grundkapitals (und zwar 
sowohl zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens als auch zum Zeitpunkt 
der Ausübung der Ermächtigung) werden die Vermögensinteressen 
der Aktionäre angemessen gewahrt. In die 10 vom Hundert-Grenze 
werden auch andere Aktien eingerechnet, die während der Laufzeit 
dieser Ermächtigung nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert oder 
ausgegeben worden sind oder durch Ausübung von Options- und / oder 
Wandlungsrechten oder Erfüllung von Wandlungspflichten aus Schuld-
verschreibungen entstehen, die unter Bezugsrechtsausschluss nach 
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§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben worden sind. Da die eigenen 
Aktien nahe am Börsenpreis platziert werden, kann grundsätzlich 
jeder Aktionär zur Aufrecht erhaltung seiner Beteiligungsquote Aktien 
zu annähernd gleichen Bedingungen am Markt erwerben.

Nach Tagesordnungspunkt 7 lit. b) Ziffer (2) kann die Gesellschaft 
eigene Vorzugs- und / oder Stamm-Stückaktien beim Erwerb von 
 Sachleistungen, insbesondere von Unternehmen, Teilen daran oder 
von Beteiligungen an Unternehmen bzw. Unternehmenszusammen-
schlüssen, und / oder zum Zwecke des Erwerbs von sonstigen Vermö-
gensgegenständen (einschließlich Rechten und Forderungen) als Ge-
genleistung anbieten, wenn diese Gegenleistung verlangt wird. Diese 
Ermäch tigung soll der Gesellschaft die notwendige Flexibilität geben, 
um sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Sachleistungen 
schnell und flexibel ausnutzen zu können. Dem trägt der vorge-
schlagene Bezugsrechtsausschluss Rechnung. Bei der Festlegung der 
Bewertungswert relationen werden Vorstand und Aufsichtsrat darauf 
achten, dass die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt werden. 
Sie werden sich insbesondere bei der Bemessung des Werts der als 
Gegenleistung gewährten eigenen Vorzugs-Stückaktien am Börsenpreis 
der Vorzugs-Stückaktien der Gesellschaft orientieren. Dies gilt grund-
sätzlich auch für die Bemessung des Werts der als Gegenleistung ge-
währten eigenen Stamm-Stückaktien. Um einmal erzielte Verhand-
lungsergebnisse nicht durch etwaige Schwankungen des Börsenpreises 
in Frage zu stellen, ist eine systematische Anknüpfung an einen Börsen-
preis insoweit allerdings nicht vorgesehen.

Nach Tagesordnungspunkt 7 lit. b) Ziffer (3) können die eigenen Vor-
zugs- oder Stamm-Stückaktien von der Gesellschaft eingezogen werden, 
ohne dass hierfür eine erneute Beschlussfassung der Hauptversammlung 
erforderlich ist. Gemäß § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG kann die Haupt-
versammlung die Einziehung voll eingezahlter eigener Aktien auch ohne 
gleichzeitige Herabsetzung des Grundkapitals beschließen. Die hier 
vorgeschlagene Ermächtigung sieht neben der Einziehung mit Kapital-
herabsetzung diese Alternative ausdrücklich vor. Durch die Ein ziehung 
eigener Aktien ohne Kapitalherabsetzung erhöht sich  automatisch der 
rechnerische Anteil der übrigen Aktien am Grundkapital der Gesell-
schaft. Der Vorstand soll daher auch ermächtigt werden, die erforderlich 
werdende Änderung der Satzung hinsichtlich der sich durch eine Ein-
ziehung verändernden Anzahl der Aktien vorzunehmen.
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Schließlich können eigene Vorzugs-Stückaktien nach Tagesordnungs-
punkt 7 lit. b) Ziffer (4) neben oder anstelle einer Barausschüttung 
auch als Sachausschüttung an die Aktionäre ausgeschüttet werden. 
Hierbei soll der Vorstand berechtigt sein, das Bezugsrecht der Aktio-
näre für Spitzenbeträge auszuschließen. Dies ist erforderlich, um ein 
technisch durchführbares Bezugsverhältnis darstellen zu können. Der 
mögliche Verwässerungseffekt ist wegen der Beschränkung auf Spitzen-
beträge gering.

Der Vorstand bedarf für die Ausnutzung sämtlicher Ermächtigungen 
der Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 7 lit. a) bis c), also 
sowohl zum Erwerb eigener Aktien als auch zur Verwendung der er-
worbenen Aktien, der Zustimmung des Aufsichtsrats.

Der Vorstand wird die jeweils nächste Hauptversammlung nach einer 
Ausnutzung der vorstehenden Ermächtigungen hierüber unterrichten.

WEITERE ANGABEN ZUR EINBERUFUNG

1.  Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung 
und die Ausübung des Stimmrechts. Zur Teilnahme an der Haupt-
versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts – soweit ein 
solches besteht – sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur 
Hauptversammlung angemeldet und der Gesellschaft ihren An-
teilsbesitz nachgewiesen haben.

Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss durch eine von dem depot-
führenden Institut in Textform erstellte und in deutscher, franzö-
sischer oder englischer Sprache abgefasste Bescheinigung erfolgen 
und sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der 
Hauptversammlung beziehen, das ist

FREITAG, der 2. März 2018 (00:00 Uhr)
(sog. „Nachweisstichtag“).

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der 
Gesellschaft bis jeweils mindestens sechs Tage vor der Haupt-
versammlung (wobei der Tag der Hauptversammlung und der Tag 
des Zugangs nicht mitzurechnen sind), also spätestens am
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FREITAG, den 16. März 2018 (24:00 Uhr),
unter der Adresse

Villeroy&Boch Aktiengesellschaft 
c/o Deutsche Bank AG 
Securities Production 
— General Meetings — 
Postfach 20 01 07 
D-60605 Frankfurt am Main 
Telefaxnummer: +49 69 12012-86045 
E-Mail: wp.hv@db-is.com

zugehen.

Den zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigten Ak-
tionären werden Eintrittskarten für die Hauptversammlung über-
sandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten zu erleich-
tern, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung und 
Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesell-
schaft Sorge zu  tragen und empfehlen unseren Aktionären, sich als-
bald mit ihrem depotführenden Institut in Verbindung zu setzen.

2.  Bedeutung des Nachweisstichtags. Im Verhältnis zur Gesellschaft 
gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Aus-
übung eines etwaigen Stimmrechts als Aktionär nur, wer den 
Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur 
Teilnahme an der Hauptversammlung und der Umfang des Stimm-
rechts bemessen sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz 
des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag 
geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes ein-
her. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung 
des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die Teil-
nahme und den Umfang eines etwaigen Stimmrechts ausschließ-
lich der Anteilsbesitz des Aktionärs am Nachweisstichtag maß-
geblich, d. h., Veräußerungen oder sonstige Übertragungen von 
Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen 
auf die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung 
und auf den Umfang eines etwaigen Stimmrechts. Entsprechendes 
gilt für den Erwerb und Zuerwerb von Aktien nach dem Nach-
weisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine 
 Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind nicht 
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teilnahme- und stimmberechtigt, es sei denn, sie lassen sich bevoll-
mächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen. Der Nachweis-
stichtag hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung.

3.  Verfahren für die Stimmabgabe bzw. Teilnahme durch einen 
 Bevollmächtigten. Aktionäre, die nicht selbst an der Haupt-
versammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht in bzw. 
ihr Teilnahmerecht an der Hauptversammlung auch durch einen 
Bevollmächtigten, z. B. ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereini-
gung oder eine andere Person ihrer Wahl, ausüben lassen. Auch 
in diesen Fällen sind eine fristgerechte Anmeldung zur Haupt-
versammlung und ein Nachweis des Anteilsbesitzes nach den 
vorstehenden Bestimmungen erforderlich.

Vollmachten zur Ausübung des Stimmrechts, die nicht an ein 
Kredit institut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in 
§ 135 AktG gleichgestellten Personen oder Institutionen erteilt 
 werden, sind gemäß § 8 Ziffer 2. lit. c) der Satzung in Textform 
(§ 126b BGB) zu erteilen. Das Textformerfordernis gilt gemäß § 134 
Abs. 3 Satz 3 AktG auch für den Widerruf solcher Vollmachten und 
den Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft. 
Vollmachten zur Teilnahme an der Hauptversammlung, die nicht 
die Ausübung des Stimmrechts um fassen, sind gegenüber der Ge-
sellschaft in Textform nachzuweisen. Die Erklärung der Erteilung 
der Vollmacht kann gegenüber dem Bevollmächtigten oder gegen-
über der Gesellschaft erfolgen. Der Nachweis einer gegenüber dem 
Bevollmächtigten erteilten Vollmacht kann gegenüber der Gesell-
schaft dadurch geführt werden, dass dieser die Vollmacht am Tag 
der Hauptversammlung an der Einlasskontrolle vorweist. Für eine 
Übermittlung des Nachweises der Bevollmächtigung per Post, per 
Telefax oder auf elektronischem Weg (per E-Mail) bietet die Ge-
sellschaft folgende Adresse an:  Villeroy&Boch Aktiengesellschaft, 
Rechtsabteilung, Saaruferstraße 1–3, D-66693 Mettlach, Telefax-Nr.: 
+49 6864 81-2689, E-Mail:  hauptversammlung@villeroy-boch.com.

Vorstehende Übermittlungswege stehen auch zur Verfügung, wenn 
die Erteilung der Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Ge-
sellschaft erfolgen soll; ein gesonderter Nachweis über die Er-
teilung der Vollmacht erübrigt sich in diesem Fall. Auch der 
 Widerruf einer bereits erteilten Vollmacht kann auf den vorge-
nannten Übermittlungswegen unmittelbar gegenüber der Gesell-
schaft erklärt werden.
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Ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht verwendet 
werden kann, befindet sich auf der Rückseite der Eintrittskarte, 
welche den Aktionären nach der oben beschriebenen fristgerechten 
Anmeldung zugesandt wird, und steht unter http://www.villeroy 
boch-group.com/de/investor-relations/finanztermine/hauptver-
sammlung.html zum Download zur Verfügung. Bevollmächtigt 
ein  Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine 
oder mehrere von diesen zurückweisen.

Für die Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereini-
gungen und anderen in § 135 Abs. 8 und Abs. 10 i. V. m. § 125 Abs. 5 
AktG gleichgestellten Personen und Institutionen sowie für den 
Widerruf und den Nachweis einer solchen Bevollmächtigung kön-
nen Besonderheiten gelten; die Aktionäre werden gebeten, sich in 
einem solchen Fall rechtzeitig mit der zu bevollmächtigenden 
Person oder Institution über Form und Verfahren der Vollmachts-
erteilung abzustimmen.

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, von der Gesellschaft 
benannte Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung 
mit der Stimmrechtsausübung zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, 
die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern 
eine Vollmacht erteilen möchten, müssen sich fristgerecht zur 
Hauptversammlung anmelden und den Nachweis des Anteils-
besitzes nach den vorstehenden Bestimmungen führen. Die von 
der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter üben das Stimm-
recht im Fall ihrer Bevollmächtigung weisungsgebunden aus. So-
weit von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevoll-
mächtigt werden, müssen diesen Weisungen zur Ausübung des 
Stimmrechts erteilt werden. Ohne Weisungen sind die von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht zur Stimm-
rechtsausübung befugt.

Ein Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von 
der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter befindet sich auf 
der Rückseite der Eintrittskarte. Dieses steht auch unter http://
www. villeroyboch-group.com/de/investor-relations/finanztermine/ 
hauptversammlung.html zum Download zur Verfügung. Vollmach-
ten und Weisungen an die von der Gesellschaft  benannten Stimm-
rechtsver treter müssen der Gesellschaft ebenfalls in Textform 
übermittelt werden.
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Aktionäre, die die von der Gesellschaft benannten Stimmrechts-
ver treter bereits vor der Hauptversammlung bevollmächtigen 
möchten, werden zur organisatorischen Erleichterung gebeten, 
die Vollmachten nebst Weisungen spätestens eingehend bis

DONNERSTAG, den 15. März 2018 (24:00 Uhr),

postalisch, per Telefax oder per E-Mail an folgende Adresse zu über-
mitteln: Villeroy&Boch Aktiengesellschaft, Rechtsabteilung, Saar-
uferstraße 1–3, D-66693 Mettlach, Telefax- Nr.: +49 6864 81-2689, 
E-Mail: hauptversammlung@villeroy-boch.com.

Darüber hinaus bieten wir Aktionären, die sich fristgerecht zur 
Hauptversammlung angemeldet haben, den Nachweis des Anteils-
besitzes nach den vorstehenden Bestimmungen geführt haben und 
zur Hauptversammlung erschienen sind, an, die von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter auch in der Hauptversammlung 
mit der Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen.

4.  Rechte der Aktionäre. Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung 
nach § 122 Abs. 2 AktG. Aktionäre, deren Anteile zusammen den 
zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag 
von 500.000,00 € erreichen („Quorum“), können gemäß § 122 
Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegen stände auf die Tagesordnung 
gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand 
muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das 
Verlangen ist schriftlich an den Vorstand zu richten und muss der 
Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung (wo-
bei der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs 
nicht mitzurechnen sind), also spätestens bis

DIENSTAG, den 20. Februar 2018 (24:00 Uhr),

zugehen.

Wir bitten, solche Verlangen an folgende Adresse zu richten:

Villeroy&Boch Aktiengesellschaft 
Vorstand 
Saaruferstraße 1–3 
D-66693 Mettlach
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Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden 
unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger 
 bekannt gemacht. Sie werden außerdem über die Internetseite 
der Gesellschaft unter http://www.villeroyboch-group.com/de/
investor-relations/ finanztermine/hauptversammlung.html bekannt 
gemacht und den Aktionären gemäß § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG 
mitgeteilt.

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach §§ 126 
Abs. 1, 127 AktG. Aktionäre können Gegenanträge gegen Vorschläge 
von Vorstand und / oder Aufsichtsrat zu bestimmten Tagesordnungs -
punkten stellen. Sie können auch Vorschläge zur Wahl von Auf-
sichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern übersenden. 
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 
Abs. 1, 127 AktG sind ausschließlich an die Villeroy&Boch Aktien-
gesellschaft, Rechtsabteilung, Saar uferstraße 1–3, D-66693  Mettlach, 
per Telefax an: +49 6864 81-2689, E-Mail: hauptversammlung@
villeroy-boch.com zu richten.

Die Gesellschaft wird zugänglich zu machende Gegenanträge 
 einschließlich des Namens des Aktionärs, einer zugänglich zu 
machenden Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der 
Verwaltung auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://
www.villeroyboch-group.com/de/investor-relations/finanztermine/
hauptversammlung.html veröffentlichen, wenn ihr die Gegen-
anträge mit einer Begründung mindestens 14 Tage vor der Haupt-
versammlung (wobei der Tag der Hauptversammlung und der Tag 
des Zugangs nicht mitzurechnen sind), also spätestens bis

DONNERSTAG, den 08. März 2018 (24:00 Uhr),

unter der vorstehend angegebenen Adresse zugegangen sind. An-
derweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. Von 
einer Veröffentlichung eines Gegenantrags kann die Gesellschaft 
unter den in § 126 Abs. 2 AktG genannten Voraussetzungen ab-
sehen. Für Wahlvorschläge von Aktionären gelten die vorstehenden 
Sätze gemäß § 127 AktG sinngemäß. Wahlvorschläge von Aktio-
nären brauchen jedoch nicht begründet zu werden. Eine Veröffent-
lichung von Wahlvorschlägen kann außer in den in § 126 Abs. 2 
AktG genannten Fällen auch dann unterbleiben, wenn der Vor-
schlag nicht den Namen, den ausgeübten Beruf und den Wohnort 
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des vorgeschlagenen Kandidaten und im Fall einer Wahl von Auf-
sichtsratsmitgliedern Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen 
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten enthält.

Gegenanträge und Wahlvorschläge finden in der Hauptversamm-
lung, auch wenn sie der Gesellschaft vorab fristgerecht übermittelt 
worden sind, nur dann Beachtung, wenn sie dort mündlich gestellt 
bzw. unter breitet werden. Das Recht eines jeden Aktionärs, wäh-
rend der Hauptversammlung Gegenanträge zu den verschiedenen 
Punkten der Tagesordnung oder Wahlvorschläge auch ohne vorhe-
rige Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt.

Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG. Jedem Aktionär ist gemäß 
§ 131 Abs. 1 AktG auf Verlangen in der Hauptversammlung vom 
Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu er-
teilen, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung des 
Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunfts-
pflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen 
Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unter-
nehmen sowie auf die Lage des Konzerns und der in den Konzern-
abschluss einbezogenen Unternehmen. Von der Beantwortung 
einzelner Fragen kann der Vorstand aus den in § 131 Abs. 3 AktG 
genannten Gründen absehen. Nach § 8 Ziffer 2. lit. d) der Satzung 
ist der Versammlungsleiter ermächtigt, bereits zu Beginn oder 
während der Hauptversammlung das Frage- und Rederecht des 
Aktionärs zeitlich angemessen zu beschränken.

5.  Weitergehende Erläuterungen und Informationen auf der Internet-
seite der Gesellschaft. Den Aktionären sind die Informationen 
nach § 124a AktG zur Hauptversammlung auf der Internetseite 
der Gesellschaft unter http://www.villeroyboch-group.com/de/
investor-relations/ finanztermine/hauptversammlung.html zugäng-
lich. Weiter gehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre 
nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG finden Sie 
ebenfalls unter http://www.villeroyboch-group.com/de/investor-
relations/ finanztermine/haupt versammlung.html.

Mettlach, im Februar 2018

Villeroy&Boch Aktiengesellschaft 
Der Vorstand
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KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die Zeit vom 01.01.2017–31.12.2017

in Mio. €

01.01.2017 
–31.12.2017

01.01.2016 
–31.12.2016

Umsatzerlöse 836,5 820,1

Einstandskosten der verkauften Waren −466,4 −456,1

Bruttoergebnis vom Umsatz 370,1 364,0

Vertriebs-, Marketing- und 
Entwicklungskosten −275,3 −270,0

Allgemeine Verwaltungskosten −47,2 −45,6

Sonstige betriebliche Erträge 17,0 20,4

Sonstige betriebliche Aufwendungen −15,3 −21,3

Ergebnis aus nach der Equity-Methode 
bilanzierten Finanzanlagen 0,5 0,1

Betriebliches Ergebnis (EBIT) 49,8 47,6

Operatives EBIT (vor Immobilienertrag) 49,8 45,9

Zins- und sonstige finanzielle Erträge 1,3 1,4

Zins- und sonstige finanzielle 
Aufwendungen −5,7 −7,4

Finanzergebnis −4,4 −6,0

Ergebnis vor Steuern 45,4 41,6

Ertragsteuern −15,6 −12,5

Konzernergebnis 29,8 29,1

Davon entfallen auf:

 ❙ Die Aktionäre der Villeroy & Boch AG 29,9 29,1

 ❙ Minderheitsgesellschafter −0,1 0,0

Konzernergebnis 29,8 29,1

Ergebnis je Aktie in € in €

 ❙ Ergebnis je Stammaktie 1,11 1,08

 ❙ Ergebnis je Vorzugsaktie 1,16 1,13

Verwässerungseffekte bestanden in den Berichtsperioden nicht.

KONZERNABSCHLUSS 2017  
DER VILLEROY & BOCH AG
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KONZERNBILANZ

zum 31.12.2017 

in Mio. €

Aktiva 31.12.2017 31.12.2016

Langfristige Vermögenswerte

Immaterielle Vermögenswerte 37,5 36,7

Sachanlagen 165,3 157,2

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 8,2 8,9

Nach der Equity-Methode bilanzierte 
Finanzanlagen 1,5 1,5

Sonstige finanzielle Vermögenswerte 14,8 10,1

227,3 214,4

Sonstige langfristige Vermögenswerte 3,7 3,3

Latente Steueransprüche 37,3 47,4

268,3 265,1

Kurzfristige Vermögenswerte

Vorräte 154,6 141,4

Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen 127,2 116,0

Sonstige kurzfristige Vermögenswerte 25,3 39,4

Ertragsteuerforderungen 2,5 2,7

Zahlungsmittel und kurzfristige Einlagen 108,7 111,2

418,3 410,7

Zur Veräußerung gehaltene   
lang fristige Vermögenswerte 0,5 0,5

Summe Vermögenswerte  687,1 676,3
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zum 31.12.2017 

in Mio. €

Passiva 31.12.2017 31.12.2016

Den Gesellschaftern der  
Villeroy & Boch AG zurechenbarer  
Anteil am Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital 71,9 71,9

Kapitalrücklage 193,6 193,6

Eigene Anteile −15,0 −15,0

Gewinnrücklagen 12,7 −3,9

Bewertungsrücklagen −74,0 −74,1

189,2 172,5

Minderheitsanteile am Eigenkapital 5,4 0,1

Summe Eigenkapital 194,6 172,6

Langfristige Schulden

Pensionsrückstellungen 185,1 201,1

Langfristige Personalrückstellungen 19,0 18,8

Sonstige langfristige Rückstellungen 11,3 16,2

Langfristige Finanzverbindlichkeiten 50,2 50,0

Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 4,7 4,1

Latente Steuerschulden 3,4 4,3

273,7 294,5

Kurzfristige Schulden

Kurzfristige Personalrückstellungen 15,4 17,8

Sonstige kurzfristige Rückstellungen 20,0 19,8

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0,9 0,5

Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 92,5 82,7

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen 83,5 77,2

Ertragsteuerschulden 6,5 11,2

218,8 209,2

Summe Schulden 492,5 503,7

Summe Eigenkapital und Schulden  687,1 676,3
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Den Gesellschaftern der Villeroy & Boch AG 
zurechenbarer Anteil am Eigenkapital

Minderheits
anteile am 

Eigen kapital
Summe 

Eigen kapital

Ge
zeichnetes 

Kapital
Kapital

rücklage
Eigene 
Anteile

Gewinn
rücklagen

Be  
wertungs 
 rück lagen Summe

Stand 01.01.2016 71,9 193,6 −15,0 −20,8 −64,5 165,2 0,1 165,3

Konzernergebnis 29,1 29,1 0,0 29,1

Sonstiges Ergebnis −9,6 −9,6 −9,6

Gesamtergebnis  
nach Steuern 29,1 −9,6 19,5 0,0 19,5

Dividendenausschüttung −12,2 −12,2 −12,2

Stand 31.12.2016 71,9 193,6 −15,0 −3,9 −74,1 172,5 0,1 172,6

Stand 01.01.2017 71,9 193,6 −15,0 −3,9 −74,1 172,5 0,1 172,6

Konzernergebnis 29,9 29,9 −0,1 29,8

Sonstiges Ergebnis 0,1 0,1 −0,3 −0,2

Gesamtergebnis  
nach Steuern 29,9 0,1 30,0 −0,4 29,6

Dividendenausschüttung −13,3 −13,3 −13,3

Erwerb von 
Minderheitsanteilen 0,0 0,0 5,7 5,7

Stand 31.12.2017 71,9 193,6 −15,0  12,7 −74,0 189,2 5,4 194,6

KONZERN-EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG

01.01.2017–31.12.2017

in Mio. €
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Den Gesellschaftern der Villeroy & Boch AG 
zurechenbarer Anteil am Eigenkapital

Minderheits
anteile am 

Eigen kapital
Summe 

Eigen kapital

Ge
zeichnetes 

Kapital
Kapital

rücklage
Eigene 
Anteile

Gewinn
rücklagen

Be  
wertungs 
 rück lagen Summe

Stand 01.01.2016 71,9 193,6 −15,0 −20,8 −64,5 165,2 0,1 165,3

Konzernergebnis 29,1 29,1 0,0 29,1

Sonstiges Ergebnis −9,6 −9,6 −9,6

Gesamtergebnis  
nach Steuern 29,1 −9,6 19,5 0,0 19,5

Dividendenausschüttung −12,2 −12,2 −12,2

Stand 31.12.2016 71,9 193,6 −15,0 −3,9 −74,1 172,5 0,1 172,6

Stand 01.01.2017 71,9 193,6 −15,0 −3,9 −74,1 172,5 0,1 172,6

Konzernergebnis 29,9 29,9 −0,1 29,8

Sonstiges Ergebnis 0,1 0,1 −0,3 −0,2

Gesamtergebnis  
nach Steuern 29,9 0,1 30,0 −0,4 29,6

Dividendenausschüttung −13,3 −13,3 −13,3

Erwerb von 
Minderheitsanteilen 0,0 0,0 5,7 5,7

Stand 31.12.2017 71,9 193,6 −15,0  12,7 −74,0 189,2 5,4 194,6
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KONZERN-GESAMTERGEBNISRECHNUNG

01.01.2017–31.12.2017

in Mio. €

01.01.2017 
–31.12.2017

01.01.2016 
–31.12.2016

Konzernergebnis 29,8 29,1

Sonstiges Ergebnis

Posten, die in die Erfolgsrechnung 
umgegliedert werden:

 ❙ Gewinne und Verluste aus  
Cash Flow Hedges 0,4 2,6

 ❙ Gewinne und Verluste aus der 
Umrechnung von Fremdwährungen −6,1 −1,2

 ❙ Gewinne und Verluste aus 
Wertänderungen von Wertpapieren 0,1 0,0

 ❙ Latente Steuer auf Posten,  
die in die Erfolgsrechnung 
 umgegliedert werden −0,6 −0,9

Posten, die nicht in die Erfolgs
rechnung umgegliedert werden:

 ❙ Versicherungsmathematische 
Gewinne und Verluste aus 
leistungsorientierten Pensionsplänen 9,0 −14,3

 ❙ Latente Steuer auf Posten,  
die nicht in die Erfolgsrechnung 
umgegliedert werden −3,0 4,2

Summe Sonstiges Ergebnis −0,2 −9,6

Gesamtergebnis nach Steuern 29,6 19,5

Davon entfallen auf:

 ❙ Die Aktionäre der Villeroy & Boch AG 30,0 19,5

 ❙ Minderheitsgesellschafter −0,4 0,0

 Summe Gesamtergebnis nach Steuern 29,6 19,5
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KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG

01.01.2017–31.12.2017 

in Mio. €

01.01.2017 
–31.12.2017

01.01.2016 
–31.12.2016

Konzernergebnis 29,8 29,1

Abschreibungen auf langfristige Vermögenswerte 26,2 27,8

Veränderung der langfristigen Rückstellungen −10,2 −7,7

Ergebnis aus Anlagenabgängen −0,4 0,8

Veränderung der Vorräte, Forderungen  
und sonstigen Aktiva −9,8 12,5

Veränderung der Verbindlichkeiten, kurzfristigen 
Rückstellungen und sonstigen Passiva 8,8 12,4

Gezahlte / erhaltene Steuern im Geschäftsjahr −10,2 −4,8

Gezahlte Zinsen im Geschäftsjahr −3,1 −2,9

Erhaltene Zinsen im Geschäftsjahr 0,9 0,9

Sonstige zahlungsunwirksame 
Erträge / Aufwendungen 9,0 9,8

Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit 41,0 77,9

Investitionen in immaterielle  Vermögenswerte  
und Sachanlagen −35,9 −26,2

Investitionen in langfristige finanzielle 
Vermögenswerte −8,2 −0,5

Auszahlungen für den Erwerb  konsolidierter 
Unternehmen −3,3 –

Einzahlungen aus Immobilienveräußerung 
Gustavsberg 2,5 2,1

Einzahlungen aus Anlagenabgängen 17,6 4,7

Cash Flow aus der Investitionstätigkeit −27,3 −19,9

Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen 13,3 0,0

Auszahlungen für die Rückzahlung von Darlehen −13,0 −0,1

Gezahlte Dividende an andere Gesellschaftern −1,1 –

Gezahlte Dividende an Aktionäre der 
 Villeroy & Boch AG −13,3 −12,2

Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit −14,1 −12,3

Summe der Cash Flows −0,4 45,7

Zahlungsmittelbestand zum 01.01. 111,2 65,6

Veränderung lt. Summe der Cash Flows −0,4 45,7

Wechselkursbedingte Änderungen des 
Zahlungsmittelbestandes −2,1 −0,1

Gesamtveränderung des 
Zahlungsmittelbestandes −2,5 45,6

Zahlungsmittelbestand zum 31.12. 108,7 111,2
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WERKSFÜHRUNG 
DURCH DIE SANITÄRFABRIK METTLACH

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

im Vorfeld der Hauptversammlung am

Freitag, den 23. März 2018,

haben Sie die Möglichkeit, an einer einstündigen Führung durch die 
Sanitärfabrik Mettlach teilzunehmen. Die Führungen finden im Zeit-
raum zwischen 11:00 und 13:30 Uhr statt.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann wenden Sie sich zur Anmel-
dung bitte bis zum 14. März 2018 an unseren Besucherservice.

Kontakt: Andreas Vontz 
Telefon: +49 6864 81-1020 
E-Mail: visit@villeroy-boch.de

Bitte beachten Sie, dass die Plätze begrenzt sind. Eine Anmelde-
bestätigung mit allen Detail-Informationen erhalten Sie rechtzeitig vor 
der Hauptversammlung.

Wir freuen uns auf Sie.

Ihr Organisationsteam  
der Villeroy&Boch-Hauptversammlung 2018



UNTERNEHMENSKALENDER 2018

23. März 2018
Hauptversammlung in der Stadthalle Merzig

20. April 2018
Bericht über die ersten drei Monate 2018

19. Juli 2018
Bericht über die ersten sechs Monate 2018

19. Oktober 2018
Bericht über die ersten neun Monate 2018

KONTAKT 

Investor Relations 
Tel. +49 6864 81-2715 
Fax +49 6864 81-72715
investor-relations@villeroy-boch.com

Public Relations
presse@villeroy-boch.com
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